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Urlaubs - Regke
fuͤr die Mitglieder

des großherzoglichen Hoftheaters

zu Karlsruhe .

— HO νν .

Seine Koͤnigliche Hoheit der Groß —

herzog haben mittelſt Allerhoͤchſten geheimen
Kabinets - Reſcripts vom 15 . Januar 1835 ,
Nr . 43 , hinſichtlich der Entfernung von .

Haufe und der Urlaube der Mitglieder deg

großherzoglichen Hoftheaters die nachſtehenden

dienſtpolizeilichen Anordnungen auf⸗

ſtellen und vollziehen zu laſſen , gnaͤdigſt befoh⸗
len .

§. 1 .

Jedes Mitglied , welches an Theatertagen
auf drei Stunden ausgeht , muß in ſeiner Woh⸗

nung oder bei ſeinen Hausleuten hinterlaſſen ,
wo man es beſtimmt antreffen koͤnne und Je⸗

mand bevollmaͤchtigen, welcher in ſeiner Abwe⸗

ſenheit den Anſagebogen unterzeichne , damit die

Intendanz bei ſchnell eintretenden Veraͤnderungen
des Repertoires der Dienſtleiſtung ſaͤmmtlicher



—— 2 —

Mitglieder verſichert ſein fann . Wer einer die

fer beiden Beftimmungen zuwiderhandelt , un

terliegt einer Strafe von zwei Gulden ,

S 2.

Wer an Tagen , wo er nicht beſchäͤftigt iſt ,
uͤber Land gehen will , muß den Regiſſeur vor⸗

her davon benachrichtigen , damit man im Falle

einer Subſtitution auf den Abweſenden keine

Ruͤckſicht zu nehmen brauche . Wer dieß unter⸗

laͤßt , zahlt eine Strafe von fuͤnf Gulden

§.
w

Jede Abweſenheit eines Mitglieds , welde

vier und zwanzig Stunden dauern ſoll ,

muß der Intendanz ſchriftlich gemeldet und erſt
deren Bewilligung abgewartet werden , bei ei⸗

ner Strafe von dem zehnten Theil der

Monatsgage⸗

§. 4 .

Wer ohne nachgeſuchten und erhaltenen Ur⸗

laub auf drei Tage oder laͤnger ſich von

hier entfernt , wird mit dem Verluſt einer

Monatsgage , Arreſt oder nach Befinden
mit Aufhebung des Contraets beſtraft .



Geſuche um Bewilligung eines Urlaubs muͤſ—

fen wenigſtens ſechs Wochen vor dem beab —⸗

ſichtigten Antritt deſſelben ſchriftlich bei der

großherzoglichen Intendanz mit genauer Angabe
des Zwecks und des Ziels der Reiſe eingereicht
werden .

Selbſt diejenigen Mitglieder , welche con —

tractmaͤßig einen Urlaub anzuſprechen Haben ,

deſſen Anfang aber auf keinen beſtimmten Tag

feſtgeſetzt iſt , ſind dieſer Anordnung unterwor⸗

fen . —

E Wenn die Intendanz den ebenbemerkten

Mitgliedern eine Zeit zum Antritt ihres Urlaubs

beſtimmt , und dieſelben von dieſer Beſtimmung
ſechs Wochen vorher in Kenntniß geſetzt hat ,

ſo kann die demnach beſtimmte Urlaubszeit nicht

verworfen werden ,

§. 6.

Urlaube finden uͤberhaupt nur in den ſoge⸗
nannten Sommermonaten , nemlich vom 1.

t April bis letzten October ſtatt . Dagegen ſoll
in den Wintermonaten , nemlich vom 1. No⸗

t vember bis letzten Maͤrz, kein Urlaüb ertheilt
i werden ,



§ 7.

Wer ſeinen Urlaub in der von der Inten⸗

danz beſtimmten oder contractmaͤßig feſtgeſetzten
Zeit nicht benutzt , kann auf keine Entſchaͤdigung
fuͤr denſelben Anſpruch machen .

Uebertragung des Urlaubs von einem Jahre

auf das andere iſt unſtatthaft .

§. 8 .

Bei jedem nicht contractmaͤßigen Urlaube ,

welcher uͤber vier Wochen waͤhrt, ſeie es

nun vermoͤge der urſpruͤnglichen Bewilligung
oder in Folge einer nachgeſuchten und erhalte —
nen Verlaͤngerung , wird die Haͤlfte der Gage
får die gange Urlaubszeit zum Vortheil der

Hofkaſſe einbehalten .

Wird die Verlaͤngerung eines contractmaͤſ—
ſigen Urlaubs nachgeſucht und bewilliget , ſo
wird fuͤr die Zeit der Verlaͤngerung
die ganze Gage einbehalten .

Ueber den waͤhrend eines contractmaͤßigen
Urlaubs ſelbſt den Umſtaͤnden nach Platz

greifenden Gagenabzug entſcheiden die Beſtim⸗

mungen des Contracts .

§. 9 .

Die bloße Nachſuchung einer Urlaubsver⸗



laͤngerung entſchuldigt in Feinen Fale die Uer

berſchreilung weder eines contractmaͤßigen noch

eines beſonders bewilligten , nicht eontractmäſ⸗

ſigen , Urlaubs .

Wer ohne ausdruͤcklich und ſchriftlich erhal⸗
tene Erlaubniß uͤber die Urlaubszeit ausbleibt ,

verliert nicht nur fuͤr jeden Tag des uͤber —

ſchrittenen Urlaubs ſeine ganze Gage , ſondern

unterliegt auch noch einer Strafe von zehn

Gulden taͤglich.
Jene Mitglieder , welche ihre contract —

mäßige Urlaubszeit eigenmächtig um Drei

Wochen uͤberſchreiten , verlieren auſſer der

Gage und der eben beſtimmten Strafe auch noch
ihren naͤchſten Urlaub .

Bei noch längerem Ausbleiben oder in

dem Fall einer wiederholten eigenmaͤchtigen

Ueberſchreitung des contractmaͤßigen Urlaubs

wird der Contract aufgehoben werden ,

Unverſchuldete Hinderniſſe muͤſſen durch voll⸗

guͤltige amtliche Zeugniſſe beurkundet werden ,

nach deren Maaßgabe die Strafe allein , oder

auch der Verluſt der Gage , oder beide zuſam —

men nachgeſehen werden .

§. 10 .

Vorausbezahlung der Gage oder Anweiſung

derſelben waͤhrend der Abweſenheit findet nicht



ſtatt , ſondern ſolche kann erſt nach der Ruͤck⸗ i
kunft in Empfang genommen werden . Får
Unterhalt der zuruͤckbleibenden Familie eines ab —

weſenden Mitglieds iſt jedoch die Intendanz be — a
fugt , Anweiſung zur Zahlung bis zur Haͤlfte RA
des Gage - Betrags auszuſtellen .

p

§. 14 .

Kein engagirtes Mitglied darf ohne Bewil —

ligung der Intendanz hier oder auswaͤrts dfe
|

fentlich auftreten , oder Gaſtrollen geben , bei

Strafe einer ganzen Monatsgage .

§. 12

Die in Abſchnitt VII . §. 1 — 14 der Hof⸗
theatergeſetze vom 16 . April 1819 enthaltenen

Beſtimmungen ſind durch vorſtehendes Urlaubs -

Reglement , welches mit feiner Befanntmadung
in Vollzug tritt , aufgehoben .

Karlsruhe , den 30 . Januar 1835 .

Großherzogl . Hofmuſik - und Theater⸗
Intendanz .

Graf von Leiningen .
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